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ALLGEMEINVERSTANDLICHE ZUSAMMENFASSUNG

1. EINLEITUNG

Gegenstand des Verfahrens ist der Antrag auf Erlass eines auf die
bauplanungsrechtliche Genehmigungsfahigkeit der Gewinnung von Kies, Sand und
Lehm beschrankten Vorbescheids. In der dem Antrag beiliegenden
Grundlagenanalyse, Konfliktanalyse und Eingriffsbewertung (UVP-Bericht) werden
mehr Angaben zum derzeitigen Umweltzustand und zu den voraussichtlichen
Umweltauswirkungen gemacht, als im Rahmen des aktuellen Verfahrens notwendig
waren.

Die Genehmigungsbehérde nimmt die erforderliche Beschrdnkung auf das im
derzeitigen Verfahrensstand gebotene Prifprogramm vor. Dabei ist die
Grundlagenanalyse, Konfliktanalyse und Eingriffsbewertung bei einem Vorbescheid
in Bezug auf die nach dem Planungstand erkennbaren Umweltauswirkungen des
Gesamtvorhabens vorlaufig, also fir das nachfolgende Genehmigungsverfahren
nicht bindend, und nur abschlieend (bindend), soweit die Umweltauswirkungen
Gegenstand des Vorbescheids sind (8§ 29 Abs. 1 UVPG).

Da entsprechend der Antragsformulierung von der Genehmigungsbehérde lediglich
die Ubereinstimmung des geplanten Vorhabens mit planungsrechtlichen Vorgaben
des Bau- und Raumordnungsrechts im Vorbescheid gepruft und geregelt werden
kann, erstreckt sich die Grundlagenanalyse, Konfliktanalyse und Eingriffsbewertung
nicht abschlieBend auf die mangels konkreter Abbauplanung nur vorlaufig
absehbaren Umweltauswirkungen des Betriebs der Abgrabung. Diese Einzelheiten
(z.B. bezigl. Immissionschutz, Artenschutz oder zum konkreten Eingriffsausgleich)
werden im Genehmigungsverfahren gesondert geprift und sind daher erst dann
Gegenstand einer gesonderten abschlieRenden Prifung.

2. BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Gegenstand des Verfahrens ist der Antrag auf Erlass eines auf die
bauplanungsrechtliche Genehmigungsfahigkeit der Gewinnung von Kies, Sand und
Lehm auf den antragsgegenstandlichen Flachen beschrénkten Vorbescheids gemar
§ 5 Abgrabungsgesetz NRW. Ein Vorbescheid berechtigt nicht zur Durchfihrung der
Rohstoffgewinnung. Dafir ist eine Abgrabungsgenehmigung in einem gesonderten
Verfahren zu beantragen. Die Einzelheiten der Abgrabung zur Gewinnung von Kies,
Sand und Lehm einschlie3lich ErschlieRung sind daher auch nicht Gegenstand des
beantragten Vorbescheids, sondern sie werden erst in dem spateren
Genehmigungsverfahren gepruft.

Die Firma BL Antons GbR aus Linnich plant den Neuaufschluss einer
Trockenabgrabung von Kies, Sand und Lehm im Kreis Diren, Gemarkung
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Gereonsweiler, Flur 16 und 17. Die geplante Abgrabung umfasst eine Flache von
ca. 36,95 ha.

Die Rohstofflagerstatte befindet sich in der landwirtschaftlichen Flur zwischen den
Ortschaften Gereonsweiler und Beeck. Unmittelbar 6stlich des Vorhabensgebiets
verlauft die Kreisstrale K 6. Westlich des Vorhabensgebiets verlauft der
Gereonsweiler Flie3 in seiner Aue. NoOrdlich und 0Ostlich des Vorhabensgebiets
befinden sich mehrere in Betrieb befindliche Windenergieanlagen.

Das Vorhabensgebiet besteht aus einer westlichen und einer 6stlichen Teilflache.
Zwischen den beiden Teilflachen verlauft ein asphaltierter Wirtschaftsweg (Flursttick
93 tlw.), welcher nicht abgebaut werden soll. Im Rahmen des Vorhabens soll dieser
Flurweg auf Hohe der Geldndeoberkante gequert werden. Die restlichen Flurwege
innerhalb des Vorhabensgebiets, einschlie3lich eines Teilstiicks des Flurwegs
Flurstiick 20, sollen abgebaut werden. Das Vorhabensgebiet besteht aus den in der
folgenden Tabelle aufgefiihrten Flurstiicken.

Tabelle 1 Betroffene Flurstiicke

Vorhabens- Kreis Gemeinde/ Gemarkung Flur Flst. Nr. FlachengrofRe
gebiet Stadt
Teilflache West Gereonsweiler 17 62, 63 tlw. ca. 4,21 ha
Gereonsweiler 16 7,8tlw., 9, 10, 16, 17, ca. 32,74 ha
Teilflache Ost Diren Linnich 20-23, 24 tlw., 25 tlw.,
29 tlw., 33 tiw., 34, 94
und 136 tiw.

ca. 36,95 ha

Fur eine Teilflache des Vorhabensgebiets wurde bereits ein abgrabungsrechtlicher
Vorbescheid erteilt (Variante 1). Vorliegend soll fiir die von der Variante 1 umfassten
Flurstiicke und zusatzlich fir stdlich an diese Flachen angrenzende Flurstiicke ein
weiterer Vorbescheid beantragt werden. Das vorliegende Vorhaben wird als Variante
2 bezeichnet.

1 Kreis Diiren, Vorbescheid fur den Neuaufschluss einer Abgrabung zur Gewinnung von Kies, Sand und Lehm auf
dem Gebiet der Stadt Linnich, Gemarkung Gereonsweiler, Flur 16 und 17, verschiedene Flurstiicke, vom
24.01.2024
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Abbildung 1 Teilflachen des Abgrabungsvorhabens

Der Standort weist eine ginstige geologische und hydrogeologische Eignung auf, die
Verkehrsanbindung ist hervorragend. Der Standort liegt zentral innerhalb des
Einzugsgebiets.

Nach Uberschlagiger Massenermittlung umfasst der Materialvorrat an Kies und Sand
eine Menge von ca. 5 Mio. m3. Bei einer Férdermenge von ca. 200.000 m3 pro Jahr
wird das Vorhaben einen Zeitraum von ca. 25 Jahren beanspruchen.?

Der Materialabbau erfolgt in Abschnitten als Trockenabbau mittels Hydraulikbagger
oder Radlader.

Der Abbau soll voraussichtlich bis auf eine Tiefe von ca. 65 bis 66 mNHN gefuhrt
werden. Der Flurabstand betragt durchschnittlich etwa 25 m.

Das Vorhabensgebiet befindet sich im Stimpfungseinflul} des Braunkohlentagebaus
Hambach. Der Erftverband gibt an, dass das 1. Grundwasserstockwerk zum heutigen
Zeitpunkt um einige Meter abgesenkt ist. Die aktuellen Grundwasserhdhen liegen
unter dem Vorhabensgebiet bei etwa 63 mNHN im Nordwesten und etwa 65 mNHN
im Soidosten. Auf Teilflachen des Vorhabensgebiets liegt eine geringe
Grundwasserméchtigkeit vor, fiir die kein Grundwasserstand angegeben wird.

Die Gewinnung der Rohstoffe wird im Trockenabbau erfolgen, zum heutigen
Grundwasserstand wird ein ausreichender Abstand eingehalten werden. Der
Wiederanstieg des Grundwassers nach Beendigung der SimpfungsmalRnahmen des
Braunkohletagbeaus wird durch die Verfullung mit sauberem Bodenmaterial
bertcksichtigt.
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3.1

Dem Abbau folgend soll das Vorhabensgebiet wieder abschnittsweise verflillt und
rekultiviert werden. Die Verflllung und Rekultivierung der Abgrabung folgt dem Abbau
sukzessive auf Teilflachen nach. Die Art der Wiederherstellung ist nicht Gegenstand
des Vorbescheids, aus diesem Grund sind keine detaillierten Angaben zu der
geplanten Oberflachengestaltung erforderlich.

BESCHREIBUNG DER GEGENWARTIGEN UMWELTSITUATION

Regionalplan

Das Vorhabensgebiet und der Untersuchungsraum liegen innerhalb des
Geltungsbereichs des Regionalplans flr den Regierungsbezirk Koéln, Teilabschnitt
Region Aachen. Das Vorhabensgebiet und der gesamte Untersuchungsraum werden
als "Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche" dargestellt.

Im westlichen Untersuchungsraum wird das Bachtal des Gereonsweiler Fliel3
einschlieB3lich der daran angrenzenden Flachen von der Festlegung "Schutz der
Landschaft und landschaftsorientierte Erholung" erfasst. Das Vorhabensgebiet wird
am sudlichen Rand geringfuigig von dieser Festlegung erfasst.

Am 06stlichen Rand des Untersuchungsraums legt der Regionalplan "Grundwasser-
und Gewasserschutz" als Freiraumfunktion fest.

Im stidostlichen Bereich des Vorhabensgebiets wird eine StralR3e mit der Bezeichnung
"Strafl3en als Bedarfsplanmafinahmen ohne raumliche Festlegung" dargestellt.

Mit dem Vorhaben ist keine Bebauung, Versiegelung oder sonstige dauerhafte
Beanspruchung der Flachen verbunden, sodass das Vorhaben in der Sache nicht der
Darstellung des Regionalplans — Freiraum- und Agrarbereiche — fir die betreffende
Flache widerspricht.

Der Standort weist eine giinstige geologische und hydrogeologische Eignung auf. Mit
einer Uber dem derzeitigen Grundwasserstand im Trockenabbau gewinnbaren
Méachtigkeit von etwa 25 m ist die Lagerstéatte besonders ergiebig. Im Rahmen der
Antragserstellung wurden die Hydrologische Karte NRW, die Rohstoffkarte des
Geologischen Dienstes und eigene Bohrungen ausgewertet. Zwar betragt die
Méachtigkeit der Rohstofflagerstétte mehr als 25 m, ein Teil des Materials liegt jedoch
im Grundwasser und kann im Rahmen des derzeit geplanten Trockenabbaus nicht
gewonnen werden.

Die Darstellungen des derzeit gltigen Regionalplans stehen dem Vorhaben nicht
entgegen.
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3.2

3.3

Flachennutzungsplan

Das Vorhabensgebiet befindet sich vollumfanglich im Kreis Diren auf der Flache der
Stadt Linnich. Unmittelbar nordlich des Vorhabensgebiets verlauft die Grenze zum
Kreis Heinsberg.

In den Flachennutzungspléanen der Stadte Linnich und Geilenkirchen ist beinahe der
gesamte Untersuchungsraum, darunter auch das Vorhabensgebiet, als "Flachen fur
die Landwirtschaft” festgesetzt.

Nordostlich des Vorhabensgebiets werden "Flachen fir Versorgungsanlagen”
festgesetzt, bei denen es sich konkret um eine ,Konzentrationszone fir
Windenergieanlagen handelt®.

Der Ort Gereonsweiler liegt stidlich des Vorhabensgebiets. Die kiirzeste Entfernung
zwischen dem Vorhabensgebiet und den als "Gemischte Bauflachen" festgesetzten
Flachen am Ortsrand von Gereonsweiler betragt etwa 330 m.

Die Ortschaft Beeck liegt nordwestlich des Vorhabensgebiets. Die kirzeste
Entfernung zwischen dem Vorhabensgebiet und den als "Gemischte Bauflachen”
ausgewiesenen Flachen am Ortsrand von Beeck betragt mehr als 1,5 km.

Die Festsetzung des Vorhabensgebiets im Flachennutzungsplan als Flachen fir die
Landwirtschaft steht dem Vorhaben nicht entgegen.

Das Vorhaben steht nicht in Konflikt mit der Windenergienutzung am Standort
Gereonsweiler.

Bebauungsplan, Siedlungen

Das Vorhabensgebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen
Bebauungsplans.

Unmittelbar nérdlich des Vorhabensgebiets liegen Flachen, fiur welche ein
Bebauungsplan aufgestellt wurde. Es handelt sich um den Bebauungsplan Nr. 6
"Windenergie Gereonsweiler-Linnich". Der Bebauungsplan Nr. 6 stellt "Flache fur
Versorgungsanlagen" mit der Konkretisierung "Erneuerbare Energien-Erzeugung von
Strom aus Windenergie" dar. Fur Teilflachen sind bei Bebauung besondere
Vorkehrungen gegen auRRere Einwirkungen erforderlich.

Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen ist nur innerhalb der
Baugrenzen zuldssig. Sowohl das Fundament als auch der Turm und die
Rotorflachen der Windenergieanlagen mussen vollstandig innerhalb der Baugrenzen
liegen.

Die im Bebauungsplan Nr. 6 dargestellten Windenergieanlagen innerhalb des
Untersuchungsraums wurden mittlerweile errichtet. Der geringste Abstand zwischen
dem Vorhabensgebiet und der nachstgelegenen Windenergieanlage nordlich des
Vorhabensgebiets betragt etwa 185 m.

Allgemeinverstandliche Zusammenfassung
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3.4

Schutzgebiete

Wasserschutzgebiete nach 8§51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilguellen-
schutzgebiete nach 8§ 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete
nach § 73 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Uberschwemmungsgebiete
nach 8§ 76 des Wasserhaushaltsgesetzes sind im Vorhabensgebiet nicht vorhanden.

Die unmittelbar an den Gereonsweiler FlieR angrenzenden Flachen sowie eine
Flache im sudwestlichen Untersuchungsraum werden als festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete dargestellt. Vorlaufig gesicherte und ermittelte
Uberschwemmungsgebiete sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Innerhalb des Vorhabensgebiets sind keine Fauna-Flora-Habitat- (FFH) oder
Vogelschutzgebiete geman den EU-Richtlinien 92/43/Europaische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und 79/409/EWG vorhanden.

Das nachstgelegene FFH-Gebiet mit der Bezeichnung DE-5003-301 "Kellenberg und
Rur zwischen Flossdorf und Broich" befindet sich etwa 5,5 km sudostlich des
geplanten Abgrabungsstandorts. Es besteht keine funktionale Verbindung zum
Vorhabensgebiet.

Das néachstgelegene Vogelschutzgebiet mit der Bezeichnung VSG-4603-401
"Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg" befindet sich etwa 18 km
norddéstlich des Abgrabungsstandorts. Es besteht keine funktionale Verbindung zum
Vorhabensgebiet.

Naturschutzgebiete nach 8§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie nach § 7 und
8§43 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, sowie einstweilig
sichergestellte Naturschutzgebiete gemall § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes sind weder im Vorhabensgebiet, noch im Untersuchungsraum vorhanden.

Nationalparke nach 8 24 oder Biospharenreservate nach 8§ 25 des Bundesnatur-
schutzgesetzes sind weder im Vorhabensgebiet noch im Untersuchungsraum
vorhanden.

Landschaftsschutzgebiete nach 8§26 des Bundesnaturschutzgesetzes, sowie
Landschaftsschutzgebiete nach 8§ 43 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen, einschlie3lich einstweilig sichergestellter Landschaftsschutzgebiete
gemanR § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes sind im Vorhabensgebiet nicht
vorhanden.

Der grof3te Teil des sudlichen, 6stlichen und westlichen Untersuchungsraums und
auch das Vorhabensgebiet liegen im Kreis Diren. Fur diese Flachen liegt der
rechtskraftige Landschaftsplan 5 "Aldenhoven/Linnich West"® vor. Fur das
Vorhabensgebiet weist der Landschaftsplan kein Landschaftsschutzgebiet aus.
Unmittelbar westlich an das Vorhabensgebiet angrenzend und im westlichen

3

Kreis Diiren, Landschaftsplan 5 Aldenhoven/Linnich West, 2014, rechtskraftig in der derzeit giltigen Fassung
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Untersuchungsraum sind die Talrdume des Gereonsweiler Flie3 und deren Umfeld
als Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 ausgewiesen.

Das westlich des Vorhabensgebiets gelegene Bachtal und dessen
geholzbestandenen Ufer und Héange sind von dem Vorhaben nicht betroffen.
Zwischen den gehdlzbestandenen Ufern und Hangen und dem Vorhabensgebiet
liegen Ackerflachen. Der Abstand betragt etwa 160 m. Im Rahmen des Vorhabens
werden keine Gehdlze entfernt. Der Flurweg Flursttick 93 tlw. bleibt erhalten und steht
weiterhin fir die Naherholung zur Verfligung.

Naturdenkmaler nach § 28 des Bundesnhaturschutzgesetzes sowie nach § 7 des
Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind weder im Vorhabensgebiet
noch im Untersuchungsraum vorhanden.

Geschitzte Landschaftsbestandteile nach 8§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes
sowie nach 87 des Landeshaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind im
Vorhabensgebiet nicht vorhanden.

Im 6stlichen Untersuchungsraum liegt das LB 2.4.3-7 "Feldgehdlz  nérdlich  von
Gereonsweiler". Es handelt sich um ein Feldgeholz bestehend aus Nadelgehdlzen
und Laubgehdlzen.

Am sudlichen Rand des Untersuchungsraums liegen die geschitzten
Landschaftsbestandteile LB 2.4.5-1 und LB 2.4.5-2, "Biotopkomplex an der
Ortsrandlage von Gereonsweiler". Es handelt sich um zwei flachige Komplexe aus
Weiden und Gehdlzen in der Ortsrandlage von Gereonsweiler. Einige Einzelbdume
nordlich des LB 2.4.5-2 sind als LB 2.4-6 ausgewiesen.

Ebenfalls am sldlichen Rand des Untersuchungsraums liegt das LB 2.4.2-2. Es
handelt sich um Grinland angrenzend an eine Hofstelle.

Geschiitzte Landschaftsbestandteile sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Innerhalb  des  Vorhabensgebiets sind keine  gesetzlich geschitzten
Landschaftsbestandteile bekannt.

Im stdwestlichen und im sidlichen Untersuchungsraum werden vier Flachen als
gesetzlich geschitzte Landschaftsbestanteile im Kompensationsflachenkataster des
Kreises Diren aufgefuhrt.

Die aufgefuihrten geschitzten und gesetzlich geschitzten Landschaftsbestanteile
sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Alleen nach 8§ 41 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind weder
im Vorhabensgebiet noch im Untersuchungsraum vorhanden.

Gesetzlich geschitzte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie
nach 8§42 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind weder im
Vorhabensgebiet noch im Untersuchungsraum vorhanden.

Allgemeinverstandliche Zusammenfassung
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4.1

BESCHREIBUNG DER VORAUSSICHTLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN DES
GESAMTVORHABENS, SOWEIT IN BEZUG AUF DEN PLANUNGSSTAND DES
VORBESCHEIDS ERKENNBAR

Die diesbeziglichen Umweltauswirkungen sind vorliegend im Rahmen der Priifung
des konkreten Antrags auf Erlass eines Vorbescheids nicht entscheidungsrelevant.
Es bleibt der gesonderten Prifung in einem spateren Genehmigungsverfahren nach
88 4,7 AbgrG NRW vorbehalten, ndhere Ausfiihrungen dazu zu machen.

Weitere Informationen zur Besiedelung und Erholungseignung, die tber das
gebotene Prifprogramm hinausgehen

Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europaischen Union festgelegten
Umweltqualitditsnormen bereits Uberschritten sind, sind weder im Vorhabensgebiet
noch in seinem Umfeld vorhanden.

Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2
Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes sind weder im Vorhabensgebiet
noch in seinem Umfeld vorhanden.

Der Ort Gereonsweiler liegt sudlich des Vorhabensgebiets. Die kiirzeste Entfernung
zwischen dem Vorhabensgebiet und den als "Gemischte Bauflachen" ausgewiesenen
Flachen am Ortsrand von Gereonsweiler betrdgt 330 m. Nordostlich des
Vorhabensgebiets liegt der "Lohfelder Hof". Die Entfernung zwischen dem Hof und
dem Vorhabensgebiet betragt mehr als 750 m. Die Ortschaft Beeck liegt nordwestlich
des Vorhabensgebiets. Die kiirzeste Entfernung zwischen dem Vorhabensgebiet und
den als "Gemischte Bauflachen" ausgewiesenen Flachen am Ortsrand von Beeck
betragt mehr als 2.000 m.

Die Anbindung an das Uberregionale Verkehrsnetz erfolgt von der K 6 ausgehend in
nordliche Richtung bis auf die L 228 bei Lindern. Von dort aus besteht in nordliche
Richtung der Anschluss an L 364 und in sudostliche Richtung der Anschluss an die
B 57. Durch das bereits bestehende Stral3ennetz ist das Vorhabensgebiet sehr gut
an das uberregionale Verkehrsnetz angebunden.

Uber des Flurstiicks 93 verlauft ein lokaler Radweg. Das Flurstiick 93 liegt zwischen
den Teilflachen Ost und West und wird nicht abgebaut. Fir den Betriebsverkehr
zwischen der westlichen und der dstlichen Teilflache wird das Flurstiick 93 an der
Geléndeoberkante gequert. Die Querung des Flurwegs erfolgt unter Beriicksichtigung
einer Verkehrsreglung fir Betriebsfahrzeuge sowie unter Sicherstellung der
Sauberkeit durch eine regelmalRlige Reinigung. Die bautechnischen und
verkehrstechnischen Details werden im Hauptverfahren geregelt. Das Flurstiick 93
steht weiterhin fiir die Nutzung als Radweg zur Verfigung.

Im Rahmen des Betriebs kdnnen geeignete Malinahmen getroffen werden, um die
Abgrabung nach auf’en hin abzuschirmen. Es ware z.B. denkbar, auf dem
Randstreifen eine Verwallung aus Oberboden anzulegen.

Allgemeinverstandliche Zusammenfassung
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4.2

Weitere Erholungseinrichtungen wie Wanderwege oder Ausflugsziele werden durch
das Vorhaben nicht beansprucht.

GroRRraumig wird das Landschaftsbild gepragt durch intensiv genutzte
Landwirtschaftsflachen, Stral3en, Stromleitungen und zahlreiche
Windenergieanlagen. Gehdlze und Feuchtflachen liegen im Bereich der Fliel3e.

Weitere Informationen zu Natur und Landschaft, die Giber das gebotene
Priafprogramm hinausgehen

Die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt, soweit sie tiber
planerisch relevante Schutzgebiete hinausgehen, sind im Rahmen der Prifung des
konkreten Antrags auf Erlass eines Vorbescheids nicht entscheidungsrelevant.

Das Vorhabensgebiet wird konventionell ackerbaulich genutzt, Teilflachen werden
von unbefestigten Flurwegen eingenommen. Fir Pflanzen haben diese Flachen nur
eine sehr geringe Bedeutung.

Gehdlzstreifen, Baumreihen oder Baumgruppen beleben nur in sehr geringem
Umfang als gliedernde Strukturen die tbrige Agrarlandschaft. Gehdlzstrukturen sind
zumeist streifenférmig entlang der Wege, Graben und Verkehrsstralden vorhanden.
Auf den unmittelbar an den Gereonsweiler Fliel3 angrenzenden Flachen sind zudem
flachige Gehdolzbestande und feuchtgepragte Bereiche zu verorten. Die aufgeflihrten
Geholzstrukturen befinden sich weder im Vorhabensgebiet, noch grenzen sie
unmittelbar an dieses an.

Die strukturarmen Ackerflachen des Vorhabensgebiets besitzen nur eine
eingeschrankte Lebensraumqualitdt. Mdglicherweise bilden sie Lebensraum fir
typische Vogel der offenen Agrarlandschaft, wie z.B. die typischen Feldvdgel
Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz, die vom LANUV im entsprechenden Messtischblatt
als planungsrelevante Arten aufgelistet werden.

Die Fortpflanzungs- und Ruhestatte sowie Nahrungshabitate liegen bevorzugt in
offenen Landschaften mit weitgehend freiem Horizont. Diese Flachen treten im
Untersuchungsraum in einem sehr grof3en Umfang auf. Die Tierarten, welche das
Vorhabensgebiet als Nahrungshabitat nutzen, finden ausreichend grofl3e
Nahrungsrdume auf den unmittelbar angrenzenden Flachen.

Zur Vermeidung der Stérung oder Totung von britenden Ackervdgeln findet die
Baufeldraumung auR3erhalb des Brutzeitraums statt (September bis Februar).

Die angrenzenden Geholzflachen des Gereonsweiler Flie3 bieten Lebensraum fur
Vogelarten des Halboffenlands (z.B. Gehdlzbriter). Geholze werden im Rahmen des
Vorhabens nicht entfernt. Fir einige Vogelarten kdénnen die Ackerflachen des
Vorhabensgebiets einen Teillebensraum zur Nahrungssuche darstellen. Die
betroffenen Ackerflachen werden im Zuge des Abbaus sukzessiv beansprucht und
wieder hergestellt. Wahrend des Betriebs der Abgrabung werden fortlaufend
strukturreiche Rand- und Saumstrukturen entstehen, welche wertvollen Lebensraum
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4.3

fur eine Vielzahl von Tieren bieten und gleichzeitig zur Erweiterung des
Nahrungsangebots beitragen.

Fur Fledermause, Amphibien oder Reptilien bietet das Vorhabensgebiet keinen
geeigneten Lebensraum. Innerhalb des Vorhabensgebiets sind keine Feuchtflachen
oder Gehdlze vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass diese Tierarten eher in den
feuchtegepragten und gehdlzbestandenen Bachtélern geeigneten Lebensraum
finden.

Die nachfolgende Rekultivierung schafft neue Nahrungs- und Lebensrdaume fir
verschiedene Tierarten. Da die Rand- und Saumstrukturen fur verschiedene Tierarten
wichtige Teillebensrdume darstellen, kann von den Mafinahmen auch eine positive
Wirkung auf die umliegenden Landwirtschaftsflachen ausgehen, so dass diese als
Lebensraum wesentlich besser genutzt werden kénnen als bisher.

Bau- und betriebsbedingte Storeffekte durch Larm, Abgase oder visuelle Reize
werden vom Vorhaben nicht in einem Umfang ausgehen, der zu einer erheblichen
Beeintrachtigung der umgebenden Fauna fihrt.

Im Vorfeld des nachfolgenden Hauptverfahrens wird eine faunistische
Bestandsaufnahme der Flora und Fauna durchgefiihrt, sodass — falls erforderlich —
entsprechende CEF-MaRBnahmen zur Eingriffskompensation wahrend der
Betriebszeit und der Rekultivierung konzipiert werden kénnen.

Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass das geplante Vorhaben zu einer
relevanten Beeintrachtigung der Tiere, Pflanzen und der biologischen Vielfalt im
Landschaftsraum fuhrt. Unzulassige Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen und die
biologische Vielfalt treten nicht ein.

Nicht ausgleichbare Biotoptypen und Forstflachen sind von dem Vorhaben nicht
betroffen.

Weitere Informationen zum Flachenverbrauch, die tGber das gebotene
Priafprogramm hinausgehen

Die typische Charakteristik der Abgrabungs- und Verfilltatigkeit ist die begrenzte
Zeitdauer, die nur sukzessive Inanspruchnahme der betroffenen Flache sowie die
Wiederherstellung aller vortibergehend durch den Flachenverbrauch entstehenden
nachteiligen Auswirkungen.

Die vorubergehenden nachteiligen Auswirkungen sowie die Zeitdauer der Reifung
des wieder aufgebrachten Bodens werden im Rahmen der landschaftsokologischen
Kompensation ausgeglichen. Nach Beendigung des Vorhabens verbleiben in Bezug
auf den Flachenverbrauch keinerlei nachteilige Auswirkungen.
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4.4

Weitere Informationen zum Boden, die Uber das gebotene Priufprogramm
hinausgehen

Bei den im Vorhabensgebiet und im Untersuchungsraum vorkommenden Bodentypen
handelt es sich Uberwiegend um Parabraunerden, teilweise um Pseudogley-
Parabraunerden.

Die vom Vorhaben betroffenen Bdden werden durch den Geologischen Dienst
bezlglich der Lebensraumfunktion "Fruchtbarkeit" vollstindig mit dem
Schutzwiirdigkeitsgrad "sehr hoch" bewertet.

Im Regionalplan wird fur die Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche ausgefihrt,
dass in den Bereichsteilen mit besonders guten landwirtschaftlichen
Produktionsbedingungen die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten
Flachen fur andere Nutzungen nur bei unabweisbarem Bedarf moglich ist.

Der unabweisbare Bedarf ist Uber die Standortbindung der Rohstofflagerstatte
gegeben.

Rund 32 % der Landesflache Nordrhein-Westfalens ist von Boden bedeckt, welche
bezlglich der Fruchtbarkeit als schutzwtirdig eingestuft wurden. Im Vergleich mit der
Gesamtflache im Landschaftsraum kommt dem Vorhabensgebiet kein besonderer
Status zu. Die als schutzwiirdig eingestuften Parabraunerden sind im
Landschaftsraum weit verbreitet und stellen regional den Hauptbodentyp.
Spezialisierte Intensivnutzungen sind im Vorhabensgebiet nicht vorhanden.

Eine standardisierte Bewertungsmethode in NRW fir die Bewertung von Béden
wurde fur den StraBenbau im Rahmen von ELES entwickelt. Demnach ist eine
funktionale Kompensation von Beeintrachtigungen infolge eines Eingriffs lediglich fur
Bdden mit Funktionen fiir Biotopentwicklung vorzunehmen.

Im Rahmen der abschnittsweisen Baufeldraumung werden die Boéden vollstandig
entfernt. Der humose Oberboden wird fachgerecht abgerdumt und zur Andeckung im
Rahmen der Rekultivierung wieder aufgetragen. Falls notwendig wird er fachgerecht
zwischengelagert.  Uberschiissiger ~ Oberboden  wird  anderweitig  einer
ordnungsgemalfien Verwendung zugefihrt.

Ziel des Bodenschutzes in den konkreten nachgeordneten Genehmigungsverfahren
muss es sein, die Wertelemente des Bodens zu erhalten, bzw. wieder herzustellen.
Um die Bodenfruchtbarkeit des rekultivierten Bodens zu verbessern, kodnnen
entsprechende Auflagen fiir den Bodeneinbau gemacht werden, damit Verdichtungen
und Vernassungen vermieden werden.

Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sind nach dem derzeitigen
Erkenntnisstand voraussichtlich nicht betroffen.

Altlasten sind im Vorhabensgebiet nicht bekannt.
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4.5

4.6

4.7

Weitere Informationen zum Wasser, die Uber das gebotene Prufprogramm
hinausgehen

Von dem Vorhaben sind keine Oberflachengewésser betroffen.

Der Untersuchungsraum und das Vorhabensgebiet befinden sich im Simpfungs-
gebiet der Rheinbraun (heute: RWE Power AG). Somit besteht eine Vorbelastung in
Bezug auf eine Grundwasserabsenkung.

Die Gewinnung der Rohstoffe wird im Trockenabbau erfolgen, zum heutigen
Grundwasserstand wird ein ausreichender Abstand eingehalten werden. Dem
Wiederanstieg des Grundwassers nach Beendigung der Simpfungsmaflnahmen wird
durch besondere Berlicksichtigung der Bodenqualitat bei der Wiederverfillung
mindestens bis Uber den sich wiedereinstellenden Grundwasserstand Rechnung
getragen.

Auswirkungen auf das Grundwasser sind nicht zu erwarten. Bei Einhaltung der
einschlagigen technischen Vorschriften und Regeln kdnnen Schadensféalle mit
negativen Auswirkungen auf die Grundwasserqualitdt ausgeschlossen werden.
Durch die Anderung der Flachennutzung werden landwirtschaftliche
Nitratbelastungen im Grundwasser reduziert.

Weitere Informationen zu Luft und Klima, die Gber das gebotene
Priufprogramm hinausgehen

Die Auswirkungen des Vorhabens auf Luft und Klima sind mangels planerisch
relevanter Schutzgebiete und angesichts des konkreten eingeschrankten Antrags auf
Erlass eines Vorbescheids mangels Entscheidungsrelevanz nicht darzustellen. Es
sind auch keine Auswirkungen zu erwarten.

Ortliche Auswirkungen auf das Kleinklima (Temperatur, Staub, kleine Windwirbel)
sind geringfiigig und verbleiben entsprechend der Charakteristik des Vorhabens
innerhalb der Grenzen des Vorhabensgebiets.

Weitere Informationen zur Landschaft, die Gber das gebotene Prifprogramm
hinausgehen

Der Untersuchungsraum wird intensiv. vom Menschen genutzt und ist stark
anthropogen Uberpragt. Die traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der
ertragreichen Bdden fiihrte zur Entstehung einer strukturarmen, ausgerdumten und
weit Uberblickbaren Landschaft.

Gehdlzflachen als gliedernde und strukturierende Elemente befinden sich entlang der
HauptverkehrsstralBen sowie unmittelbar angrenzend an die FlieBe. Auf dem
Vorhabensgebiet selbst bestehen keine strukturierenden Elemente in Form von
Gehdlzen.
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4.8

4.9

Durch friihzeitige Anlage von Gehdélzen in den Randbereichen kann das Vorhaben in
die umgebende Landschaft eingebunden werden. Diese Elemente beleben und
vernetzen die ansonsten strukturarme Agrarlandschaft und fihren zu einer
Gliederung und Anreicherung des Landschaftsbilds.

Das Vorhaben wird nicht zu einer naturfernen Entwicklung des Landschaftsbilds
fuhren.

Weitere Informationen zu Denkmalern, die Uber das gebotene Prifprogramm
hinausgehen

Innerhalb des Vorhabensgebiets sind keine eingetragene Bau- oder Bodendenkmaler
bekannt.

Die diesbeziglichen Umweltauswirkungen sind vorliegend im Rahmen der Prifung
des konkreten Antrags auf Erlass eines Vorbescheids nicht darzustellen.

Wechselwirkungen, Akkumulationswirkungen und Summeneffekte

Die konkrete Beschreibung der Wechselwirkungen erfolgte gleichzeitig mit der
Beschreibung der einzelnen Umweltguter.

Okosystemare Wechselwirkungen treten auf verschiedenen Ebenen auf.
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgitern betreffen vor allem die
Abhangigkeit der Tiere und Pflanzen von abiotischen Standortverhéaltnissen und die
wasserhaushaltlichen Zusammenhange zwischen Oberflachengewéasser, Grund-
wasser, Boden und Klima. Weiterhin bestehen Wechselwirkungen zwischen
Landschaftsstruktur und Landschaftsfunktion. Vegetationsstruktur, Gewasser und
Relief einer Landschaft nehmen Einfluss auf das Landschaftsbild und die
Erholungsfunktion eines Landschaftsraums. Innerhalb der einzelnen Schutzguter
konnen ebenfalls Wechselwirkungen auftreten, zum Beispiel in Form von
Abhangigkeiten zwischen Tier- und Pflanzengemeinschaften in Okosystemen und
Populationsdynamische Regelungsmechanismen. Innerhalb des Bodens bestehen
Abhangigkeiten zwischen Bodenstruktur, Bodenwasserhaushalt und
Bodenlufthaushalt. Weitere Wechselwirkungen kénnen zwischen Okosystemen (z.B.
Wanderung von Tieren, Teillebensraume oder Wasserabfluss) oder innerhalb von
Organismen stattfinden.

Im vorliegenden Fall liegt die gravierendste Einwirkung des Vorhabens in der
Verédnderung der Realnutzung. Dies bedingt Einwirkungen auf das Landschaftsbild
und den Erholungsraum des Menschen, auf den Lebensraum von Tieren und
Pflanzen sowie Einwirkungen auf den Boden.

Zu einer Akkumulationswirkung kénnte es zum Beispiel kommen, wenn durch die
zunehmende Ausdehnung des Vorhabens bestimmte abiotische Faktoren nicht mehr
funktionsfahig waren oder wenn Minimalareale von Tierarten unterschritten wirden.
Durch die sukzessive flachige Beanspruchung bei gleichzeitiger nachgezogener
Rekultivierung der Flachen, treten Akkumulationswirkungen nicht auf.
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Die Wechselbeziehungen zwischen den abiotischen Faktoren spielen sich
ausschlieBBlich innerhalb des Abgrabungsstandorts ab. Geringfiigige indirekte
Auswirkungen auf die Umgebung betreffen nur die Funktion als Teillebensraum und
das Landschaftsbild. Es treten keine Besonderheiten auf, weder in Bezug auf den
Standort noch auf den Charakter des Vorhabens.

Summeneffekte

Summationswirkungen koénnen zusammen mit gleichartigen bestehenden,
genehmigten oder in der Planungsphase befindlichen Vorhaben eintreten.

Unmittelbar nordwestlich des Vorhabensgebiets, auf der Flache des Kreises
Heinsberg, wurde eine abgrabungsrechtliche Voranfrage betreffend der
raumplanerischen Zulassigkeit mit der Bezeichnung "Abgrabung Gereonsweiler im
Kreis Heinsberg" vom Kreis Heinsberg positiv beschieden. Vorhabenstréagerin ist die
Firma Laprell-Kieswerke GmbH aus Heinsberg. Die FlachengroRe dieser geplanten
Abgrabung betragt etwa 16,44 ha.

Die vorlaufige Planung der "Abgrabung Gereonsweiler im Kreis Heinsberg" sieht
ebenfalls einen Trockenabbau mittels Radlader und Hydraulikbagger vor. Nach dem
Abbau von Kies, Sand und Lehm, soll eine Verfiillung mit geeignetem Bodenmaterial
bis zur urspringlichen Gelandeoberkante erfolgen. GemaR der vorlaufigen
Zeitplanung werden die beiden Abgrabungen groR3tenteils parallel betrieben werden.
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Abbildung 2  Geplante Abgrabungen am Standort Gereonsweiler

Die gravierendste Einwirkung, die von beiden Vorhaben ausgeht, liegt in der
Veranderung der Realnutzung und in dem Betriebsgeschehen. Die Auswirkungen
sind zeitlich begrenzt und betreffen hauptsachlich den zusatzlichen Verlust von
Flachen bzw. Lebensrdumen fir Tiere und Pflanzen, Einwirkungen auf den Boden,
Immissionen von Staub und Larm sowie LKW-Verkehr. In Bezug auf das Schutzgut
Wasser kann es zu indirekten Einfliissen durch die Veranderung des Einzugsgebiets
von Oberflachengewassern kommen. Diese Auswirkungen sind indes nicht von der
Bindungswirkung des Vorbescheids erfasst. Indirekte Auswirkungen entstehen in
Bezug auf das durch das andere Vorhaben jeweils als vorbelastet anzusehende
Landschaftsbild und den Erholungsraum des Menschen.

Der Neuaufschluss einer weiteren Abgrabung innerhalb des Funktionsraums fuhrt zu
einer zusatzlichen Flachenbeanspruchung. Jedoch kénnen MalRnahmen zur
Minimierung und zur Kompensation von Belastungen, welche sich aus den
Anforderungen der Eingriffsregelung und des Artenschutzes ergeben, an den
jeweiligen Abgrabungsstandorten selbst realisiert werden. Dies fuhrt im Sinne einer
Summation nicht zu erheblichen Auswirkungen auf dieses Schutzgut, da die
Rohstoffgewinnung im jeweiligen Auf3enbereich privilegiert ist und beide Vorhaben
zusammen die ubliche Grolienordnung fur Rohstoffgewinnungsbetriebe in der Region
nicht Uberschreiten. In Bezug auf das durch das hinzutretende Vorhaben im Kreis
Heinsberg bereits durch Rohstoffgewinnung als vorbelastet anzusehende
Landschaftsbild kénnen Beeintrachtigungen dadurch vermindert und vermieden
werden, dass die Arbeiten Gberwiegend in Tieflage erfolgen und an den Randern der
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Abgrabungen temporare Verwallungen und teilweise auch Bepflanzungen angelegt
werden kénnen. Die Abgrabungsflachen sind dann von auf3erhalb kaum einsehbar.

4.10 Alternativen

Im Hinblick auf die Standortgebundenheit der Rohstofflagerstatte ist die Diskussion
von Standortalternativen im vorliegenden Fall nicht sinnvoll. Fir die gebundene
Entscheidung Uber den Vorbescheid sind mdgliche Alternativen zum Vorhaben
rechtlich nicht relevant.

Eschweiler, Januar 2025/mk,mb

Allgemeinverstandliche Zusammenfassung



	Startseite
	Menü
	Allgemeinverständliche Zusammenfassung
	Inhaltsverzeichnis
	1. Einleitung
	2. Beschreibung des Vorhabens
	3. Beschreibung der gegenwärtigen Umweltsituation
	3.1 Regionalplan
	3.2 Flächennutzungsplan
	3.3 Bebauungsplan, Siedlungen
	3.4 Schutzgebiete

	4. Beschreibung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens, soweit in Bezug auf den Planungsstand des Vorbescheids erkennbar
	4.1 Weitere Informationen zur Besiedelung und Erholungseignung, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.2 Weitere Informationen zu Natur und Landschaft, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.3 Weitere Informationen zum Flächenverbrauch, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.4 Weitere Informationen zum Boden, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.5 Weitere Informationen zum Wasser, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.6 Weitere Informationen zu Luft und Klima, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.7 Weitere Informationen zur Landschaft, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.8 Weitere Informationen zu Denkmälern, die über das gebotene Prüfprogramm hinausgehen
	4.9 Wechselwirkungen, Akkumulationswirkungen und Summeneffekte
	4.10 Alternativen





